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Kurzfassung der Satzung des 
Vereins ehemaliger Schüler und Lehrer des Landschulheims 
Steinmühle e.V.

Zweck des Vereins ehemaliger Schüler und Lehrer des Land-
schulheims Steinmühle ist die Pflege der Beziehungen unter 
den ehemaligen Schülern und Lehrern und das Aufrechterhalten 
der Bindungen zum Landschulheim Steinmühle. Dies soll im 
einzelnen erreicht werden mit:

1. dem Aufbau eines Adressenkatalogs,
2. der Durchführung von Veranstaltungen in der Steinmühle 

und
3. dem Verschicken von Rundschreiben und Informationen über 

die Schule und die Mitglieder des Vereins.

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnüt-
zige Zwecke im Sinne der 82. Verordnung zur Durchführung der 
§§ 17 und 19 des Steueranpassungsgesetzes (Gemeinnützig-
keitsverordnung vom 24.12.1953). Er hat keinen auf einen Er-
werb eingerichteten Geschäftsbetrieb. Seine Einnahmen darf er 
nur für den satzungsmäßig vorgesehenen Zweck verwenden.
Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer 
Eigenschaft als Mitglieder des Vereins auch keine sonstigen 
Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.

Mitglieder des Vereins können alle ehemaligen Schüler und 
Schülerinnen und Lehrer des Landschulheims Steinmühle 
werden.
Die Beitrittserklärung ist dem Vorstand abzugeben oder zuzu-
schicken. Die Aufnahme erfolgt durch den Vorstand.

Der Mitgliedsbeitrag wird von einer Mitgliederversammlung 
festgelegt.
(z.Zt. 15,00 € jährlich)
Das Rechnungsjahr ist das Schuljahr (1.8. bis 31.7.).

Der Austritt aus dem Verein kann nur am Schuljahresende mit 
einer Kündigungsfrist von 6 Monaten erfolgen. Die Austrittser-
klärung ist dem Vorstand schriftlich einzureichen.
8. September 1994

Verein ehemaliger Schüler und Lehrer des 
Landschulheims Steinmühle e.V.
Steinmühlenweg 21
35043 Marburg
Tel.: (06421) 40812 vorm.
Tel.: (06421) 40818 ab 14 h
Fax: (06421) 40877
http://www.steinmuehle.de
e-mail: ehemalige@steinmuehle.de

Vorstand:
Manfred Schwarz, Marburg
Wolfgang Berger, Gießen
Edeltraud Buurman, Steinmühle
Beirat:
Axel Becker, Marburg
Eva Berner, Marburg
Carmen Christoffers, Berlin
Udo Graul, Marburg
Christian Lang, Ehrenkirchen
Gerd Ledosquet, Marburg
Rainer Schremb, Amöneburg
Dirk Schwalfenberg, Herborn
Thilo von Thümen, Frankfurt
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